
«Qualitativ hervorragendes Kalbfleisch  

aus bäuerlicher Kälbermast» 

Eine Dienstleistung der  

Region Zuständig ASF Telefon 

Zentralschweiz, Luzerner Hinterland, Entlebuch Bruno Rüttimann 079 643 25 22 

Innerschweiz, Luzern Andreas Vogel 079 578 58 48 

Bernbiet, Luzern, Nordwestschweiz Marc Hirschi 079 613 45 28 

Basel, Solothurn Fritz Lüscher 079 644 43 49 

Schwyz, St. Gallen, Glarus, Zug, Urkantone Christian Kamer 079 641 37 08 

Ostschweiz Michael Hinder 079 720 58 97 

Graubünden, Rheintal Armin Zimmermann 076 593 99 81 

Emmental, Bern Jürg Ruegsegger 079 714 37 82 

Bern, Berner Oberland Andreas Oberli 079 664 08 58 

Neuenburg, Jura Jean-Pierre Tschan 079 219 06 41 

Waadt, Freiburg Alex Strebel 079 309 46 28 

Lieferung 

Für die Lieferung müssen die Kälber jeweils bis spätestens am Mittwoch der Vorwoche beim Händler zur Schlachtung 

angemeldet werden. 

Die Lieferung der Kälber erfolgt über die nachfolgenden Händler:  

 

Anicom AG 

Daniela Bigler 

Eichenweg 4, 3052 Zollikofen, Tel. +41 58 433 79 27, Mobile +41 76 319 74 21 

daniela.bigler@anicom.ch, www.anicom.ch  

 

 

ASF-Sursee 

AG für Schlachtviehhandel und Fleischvermarktung 

Bahnhofplatz 3, 6210 Sursee 

Kontaktperson ASF für die verschiedenen Regionen 



Produktionsanforderungen «Swiss Quality Veal» 

Richtlinien von QM-Schweizer Fleisch Aus organisatorischen Gründen müssen Betriebe, die in das Kalbfleischpro-

gramm liefern wollen, beim QM-Schweizer Fleisch Mitglied sein. Betriebe, welche bisher bereits nach IP-Suisse-

Richtlinien produzieren, können vereinfacht aufgenommen werden. 

Bäuerlicher Produktion 

 Die Mastbetriebe müssen auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko arbeiten. Ein Lohmastbetrieb ist ausge-

schlossen 

 Die Mast erfolgt auf der Basis von Vollmilch, Minimum 1‘000 lt Vollmilch 

 Mastbetriebe mit maximal 30 Kälbermastplätzen 

 Maximale Gruppengrössen von 15 Kälber 

Qualitätsanforderungen 

Die Auszahlung des Mehrpreises ist abhängig von der Klassifizierung der Fleisch- und Fettklasse im CH-Tax System. 

Zudem wird die Altersempfehlung der Branchen angewendet. 

Mindestanforderungen 

 Fleischigkeit T bis C (Fleisch von Schlächtkörpern mit Fleischigkeit -T wird nicht als Kalbfleisch SQV verwertet, 

die Bezahlung erfolgt ohne Mehrpreis mindestens nach dem jeweiligen QM-Wochenpreis der Proviande 

(Tabellenpreis von Proviande)) 

 Fettklasse 3 bis 4 

 Schlachtgewicht mindestens 105 kg 

 Fleischfarbe L-Wert >39 

 Maximalalter 200 Tage 

Preis und Prämiensystem 

 Basispreis: QM-Wochenpreis der Proviande (Tabellenpreis von Proviande) 

 Preisprämie: Zuschlag von 70 Rp. pro kg Schlachtgewicht zu Gunsten des Mästers 

Preisabzüge gemäss Branchenlösung /Einkaufsbedingungen Bell 

 Fettklasse 4 Abzug gemäss Bell-Tax 

 Fleischfarbe (L-Wert): Abzuge nach Branchenlösung 

 Altersabzüge nach Branchenlösung 

 Administrationsabzug 10.- Fr. pro Jahr bzw. ab 4 SQV-tauglichen Tieren 3.-Fr./SQV-taugliches Tier  

 Gewichtsabzüge: Schlachtgewicht über 130 kg bei +T/T; über 140 kg bei C/H 

 
Fleischklasse Gewicht Preisabzug   Fleischklasse Gewicht Preisabzug  

T / T+ bis 130.0 ohne Abzug  C / H bis 140.0 ohne Abzug 

 130.1—131.0 -0.10 Fr.   140.1—141.0 -0.10 Fr. 

 131.1—132.0 -0.20 Fr.   141.1—142.0 -0.20 Fr. 

 132.1 –133.0 -0.30 Fr.   142.1—143.0 -0.30 Fr. 

 133.1—134.0 -0.40 Fr.   143.1—144.0 -0.40 Fr. 

 134.1—135.0 -0.50 Fr.   144.1—145.0 -0.50 Fr. 

 135.1—145.0 -1.00 Fr.     

Bei Interesse 

Füllen Sie bitte die Vereinbarung für Kälbermäster aus und senden diese an Agriquali, Laurstrasse 10, 5201 Brugg. 

Voraussetzung ist die Teilnahme am Qualitätsmanagement Schweizer Fleisch. 

Produzenten welche bisher nicht QM-Mitglied sind,  

füllen bitte die Vereinbarung für die Teilnahme am QM-Schweizer Fleisch aus und senden auch diese an Agriquali. 

Für Verkehrsmilchproduzenten und Label-Produzenten mit vorhandenem aktuellem Label-Kontrollbericht ist eine 

vereinfachte Aufnahme ins QM-Schweizer Fleisch möglich. Legen Sie deshalb bitte eine Kopie des letzten aktuellen 

Label-Kontrollberichts ihres Betriebes bei. 

Weitere Informationen siehe auch: www.agriquali.ch/de/programme/swiss-quality-veal 

 

Aufnahmeverfahren 

Der Entscheid über die Anerkennung der Produzenten liegt bei Agriquali, QM-Schweizer Fleisch. 

Bei Aufnahme ins Programm erhalten die Produzenten jeweils 1 neuen Vignettenbogen mit dem Vermerk «Kälber 

(SQV)», welcher zur Lieferung berechtigt. Weitere Vignettenbögen können bei Agriquali, Geschäftsstelle QM-

Schweizer Fleisch bestellt werden. 

Bei Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. 

Schweizer Bauernverband, Agriquali  

Michael Angst, Projektleiter SQV 

Laurstrasse 10, 5201 Brugg  

Tel. +41 (0)56 462 51 11 

info@agriquali.ch, www.agriquali.ch 

 

 


